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                         (Anlage 1) 
 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

 
1.  Haushaltssatzung 

der Gemeinde ... 
für das Haushaltsjahr ... 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 16. No-
vember 2004, hat der Rat der Gemeinde ... mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlas-
sen: 

 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr1) ..., der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
den voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ent-
hält, wird  

 
im Ergebnisplan mit  

 Gesamtbetrag der Erträge auf        ...  EUR 
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       ...  EUR 
 

im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      ...  EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      ...  EUR 
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit auf                ... EUR 
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  
 Finanzierungstätigkeit auf         ... EUR 

festgesetzt.   
 
 

§ 21) 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf   
          ...  EUR 
festgesetzt.   
 
(alternativ: Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.) 
 

 
§ 31) 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszah-
lungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

          ...  EUR 
 festgesetzt. 
 
 (alternativ: Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.) 
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§ 41) 

  
 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
                ... EUR 
 und/oder 
 die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
                    ... EUR 
 festgesetzt. 
 
 

§ 51) 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dür-
fen, wird auf 

          ...  EUR 
 festgesetzt. 
 
 (alternativ: Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.) 
 
 

§ 62)
 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr1)..... wie folgt festgesetzt: 

 
 1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf       ...  v.H. 
 1.2 für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B) auf       ...  v.H. 
 
 2. Gewerbesteuer auf        ...  v.H. 
 
 

§ 7 
 

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre ... wieder hergestellt. 
Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der 
Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.  

 
 (alternativ: entfällt) 
 
 

§ 8 ff.3) 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 nach den geltenden Vorschriften und: 
  

(Erfüllung der Anzeigepflicht): 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit 
Schreiben vom ... angezeigt worden. 
 
(Bei einer Verringerung der Rücklage): 
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit 
Verfügung vom ... erteilt worden. 

 
 (Bei der Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten): 

Die nach § 76 GO erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes ist vom Landrat 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde in ... (alternativ: der Bezirksregierung in ...) mit Verfü-
gung vom ... erteilt worden. 
 
(Verfügbarmachung zur Einsichtnahme): 
Der Haushaltsplan (und das Haushaltssicherungskonzept) liegen zur Einsichtnahme vom ... bis ... 
im ... öffentlich aus und sind unter der Adresse … im Internet verfügbar. 
 

 
 ..., den ...  
 
  
 .................... 
 (Unterschrift) 
 
 Fußnoten: 

 1) Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben. 
2) Erlässt die Gemeinde aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, so ist in der 
Haushaltssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur 
deklaratorische Bedeutung hat. 

 3) Hier können weitere Vorschriften gem. § 78 Abs. 2 GO aufgenommen werden. 
 
 
 


